
 

  



 

Volksmotion: Umweltprüfung der öffentlichen Politik des Kantons Freiburg.  

 

Text: Der Freiburger Staatsrat erteilt einer externen, kompetenten und unabhängigen Stelle den Auftrag, regelmässig die 
Vereinbarkeit der gesamten kantonalen öffentlichen Politik mit den in den Artikeln 1 und 2 definierten Zielen und Zwecken des 
kantonalen Klimagesetzes zu evaluieren. Die Rolle der Evaluation besteht auch darin, die Ergebnisse der kantonalen CO2-
Bilanz zu erläutern. Der Staatsrat informiert die Bevölkerung über die Ergebnisse der Evaluation und eröffnet eine öffentliche 
Debatte über deren Auswirkungen.  

 

Die vorliegende Volksmotion verlangt die Änderung im Klimagesetz von Artikel 11 Absatz 1 wie folgt und die Einführung von 
Artikel 11 Absatz 1 bis:  

 

Art. 11 Abs. 1: "Der Staatsrat beauftragt alle fünf Jahre eine externe, kompetente und unabhängige Stelle, eine kantonale CO2-
Bilanz zu erstellen und auch die Vereinbarkeit der gesamten kantonalen öffentlichen Politik mit den Zielen des kantonalen 
Klimagesetzes, wie sie in den Artikeln 1 und 2 definiert sind, zu bewerten." 

 

Art. 11 Abs. 1bis: "Der Staatsrat informiert die Bevölkerung über die Ergebnisse der CO2-Bilanz und der Bewertung und 
eröffnet eine öffentliche Debatte über deren Auswirkungen." 

 


